
Parlamentarische Anfrage Leutenegger 2006 

Vorbemerkung: Um die Antwort des Bundesrates richtig einzuordnen, muss man sich den Ablauf 
einer Anfrage (oder auch eines Postulats) vorstellen. Der Bundesrat „beantwortet“ in jeder Sitzung 
Dutzende von Anfragen – in aller Regel ohne sie gelesen zu haben. Realistischerweise kann er sie 
angesichts der Fülle seiner Traktanden auch gar nicht lesen. 

Das heisst, die Antworten stammen meist von der Verwaltung und werden durchgewinkt. Im 
vorliegenden Fall kann mit grosser Sicherheit angenommen werden, dass sie von den Zentralen 
Sprachdiensten der Bundeskanzlei, Sektion Deutsch – genauer von deren Chef, Dr. Markus Nuss-
baumer –, verfasst worden sind. Nussbaumer ist ein Schüler des Altreformers Prof. Horst Sitta. 

Grau unterlegt sind die Kommentare der SOK. 

 

06.1194 Neue deutsche Rechtschreibung 

Eingereicht von Filippo Leutenegger, Nationalrat 
Einreichungsdatum: 20.12.2006 

Eingereichter Text: 

Am 17. Dezember 2004 hat der Nationalrat das Postulat Riklin 04.3462 vom 27. September 2004 
angenommen. Kernaussage des Postulates und der zustimmenden Stellungnahme des Bundesrates 
war, dass die neue Rechtschreibung nicht konsensfähig sei, dass ein Auseinanderdriften von Schule 
und Praxis drohe und dass das neue Regelwerk überarbeitet werden solle, namentlich im Bereich 
der Zusammen- und Getrenntschreibung. 

Unterdessen hat der „Rat für Rechtsschreibung“ mit dem dritten amtlichen Regelwerk seine Über-
arbeitung vorgelegt. Es soll an unseren Schulen mit Hilfe einer EDK-Handreichung und dem neuen 
Schweizer Schülerduden umgesetzt werden. Die drei Werke haben bereits schwere Kritik erfahren 
(z. B. „Weltwoche“ vom 23. November und vom 14. Dezember). 

Der Rat für Rechtschreibung hat die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt. Gründe: 

1. Im Rat haben die an der Reform interessierten Kreise die Mehrheit. Es war unmöglich, die Fehler 
der Reform einfach zu beseitigen. In vielen Fällen blieben sie als angebliche Variante erhalten (der 
wohl bekannte Schriftsteller soll gleichviel bedeuten wie der wohlbekannte). 

2. Der Rat hat auf Druck der deutschen Kultusminister seine Arbeit vorzeitig abgebrochen und Be-
reiche nicht überarbeitet, in die durch die Reform ebenso gewalttätig eingegriffen wurde wie bei der 
Zusammen- und Getrenntschreibung: es geht z. B. um die Gross- und Kleinschreibung (im Nach-
hinein) und das sogenannte Stammprinzip (gräulich). 

Fragen: 

1. Stimmt der Bundesrat der Feststellung zu, dass entgegen seinem erklärten Ziel die Bedeutungs-
differenzierung durch Zusammen- und Getrenntschreibung auch mit dem dritten amtlichen Regel-
werk nur ungenügend möglich ist? 



2. Stimmt der Bundesrat der Feststellung zu, dass angesichts der zahlreichen Hausorthographien, 
die zum Teil von der amtlichen Rechtschreibung abweichen, eine konsensfähige Rechtschreibung 
auch jetzt nicht erreicht ist? 

3. Der vom Bundesrat verlangten Bedeutungsdifferenzierung durch Zusammen- und Getrennt-
schreibung kommt man näher, wenn unter den vielen Varianten die herkömmliche gewählt wird. 
Wurde die Bundeskanzlei gemäss Empfehlung der Schweizer Orthographischen Konferenz auf den 
minimalen Grundsatz „Bei Varianten die herkömmliche“ verpflichtet? 

4. Stimmt der Bundesrat der Feststellung zu, dass es nicht Aufgabe des Staates ist, über die Schulen 
die Rechtschreibung und den Sprachgebrauch zu verändern? 

5. Wird der Bundesrat darauf hinwirken, dass der Rat für Rechtschreibung in neuer Zusammenset-
zung das ganze Regelwerk überarbeitet? 

6. Wird der Bundesrat darauf hinwirken, dass an den Schulen Bücher in herkömmlicher Recht-
schreibung wieder zugelassen werden – auch aus Kostengründen? 

7. Wird der Bundesrat eine Konferenz der an der Reform beteiligten Staaten einberufen, auf der die 
Einheitlichkeit und Sprachrichtigkeit der Rechtschreibung wiederhergestellt wird? 

Antwort des Bundesrates vom 21.02.2007 (grau Kommentar SOK) 

Der Bundesrat wird in seinem „Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im 
Jahr 2006“ die Abschreibung des Postulates Riklin 04.3462 beantragen, mit der Begründung, dass 
im überarbeiteten amtlichen Regelwerk für die deutsche Rechtschreibung, das der Rat für deutsche 
Rechtschreibung im Frühjahr 2006 vorgelegt hat, gewichtige Mängel des ursprünglichen neuen 
Regelwerks behoben und der grösstmögliche Konsens in der Rechtschreibung erreicht wurden; die 
Gefahr, dass die Einheitlichkeit in der deutschen Rechtschreibung verlorengehen und dass Schule 
und Praxis auseinanderdriften könnten, ist gebannt. 

Dass die Einheitlichkeit in der deutschen Rechtschreibung verloren ist, ist unbestreitbar. Sie ist 
einerseits verloren wegen der Variantenflut, die entstand, weil im Zuge der Revisionen herkömm-
liche Schreibweisen lediglich als Varianten wiederaufgenommen wurden, ohne die neuen wieder 
abzuschaffen. Anderseits weil Presse und Literatur neue, vollkommen abwegige Schreibweisen wie 
Gräuel/gräulich, behände, schnäuzen, platzieren usw. nicht mitmachen. Ebenso unbestreitbar ist, 
dass damit Schule und Praxis auseinanderdriften. 

Zu den einzelnen Fragen äussert sich der Bundesrat wie folgt: 

1. Mit dem neuen Regelwerk, das im Bereich der Getrennt- und Zusammenschreibung mehr Frei-
heiten lässt, sind wieder vermehrt Bedeutungsdifferenzierungen durch unterschiedliche Schreibung 
möglich. Die Idee, mit der Schreibung könnte die Bedeutung ganz genau ausgedrückt werden, muss 
aber ohnehin aufgegeben werden, da die Zahl möglicher Bedeutungsnuancen unbegrenzt ist, in der 
Schreibung jedoch jeweils höchstens zwei Varianten möglich sind (zusammen oder getrennt, gross 
oder klein). 

Wir haben nie behauptet, mit der Schreibung könne die Bedeutung in allen Fällen ganz genau aus-
gedrückt werden. Das kann aber keinesfalls heissen, dass man auf die Bedeutungsdifferenzierung 
auch dort verzichtet, wo sie problemlos möglich ist (wohlbekannt / wohl bekannt)! Man kann nicht 
jede Vieldeutigkeit im Vertrauen auf den alles klärenden Kontext zulassen, man kann aber auch 
nicht jede Bedeutungsnuance durch besondere Schreibweise herausarbeiten. (Ickler) 



2. Wie einleitend ausgeführt, ist mit dem neuen Regelwerk der grösstmögliche Konsens erreicht 
worden. 

Ein Konsens ist nicht erreicht, das zeigt ja gerade die SOK, deren Empfehlungen von den Chefre-
daktoren und dem Verband Schweizer Presse unterstützt werden. Einen Konsens gibt es auch in der 
Bevölkerung keineswegs, wie Umfragen immer wieder zeigen. Einen „grösstmöglichen“ Konsens 
gibt es nur im Rat für deutsche Rechtschreibung, der – gerade auch aus der Schweiz – weit über-
wiegend mit Altreformern besetzt ist. 

3. Das überarbeitete Regelwerk lässt in Bereichen, die besonders umstritten oder einer eindeutigen 
Regelung nicht zugänglich sind, Varianten in der Schreibung zu. Damit wird den Schreibenden die 
Möglichkeit eröffnet, mit unterschiedlichen Schreibungen Bedeutungsunterschiede auszudrücken, 
und die natürliche Entwicklung der Schreibregeln wird nicht künstlich in eine Richtung gedrängt.  

„Varianten“ genügen nicht, um Bedeutungsdifferenzierungen auszudrücken. Wenn wohl bekannt 
und wohlbekannt das gleiche bedeuten sollen, ist eben gerade keine Bedeutungsdifferenzierung 
möglich. Deshalb ist auch das Postulat Riklin, dass „die bisher möglichen Bedeutungsdifferen-
zierungen durch Zusammen- und Getrenntschreibung erhalten bleiben“, nicht erfüllt, für dessen 
Durchsetzung der Bundesrat sich einzusetzen versprach. Unter „bisher möglich“ ist die Recht-
schreibung vor 1996 zu verstehen. 

Die Bundeskanzlei lässt im Grundsatz die vom Regelwerk erlaubten Varianten zu. Für Einzelfälle 
aus dem spezifischen Wortschatz der amtlichen Texte des Bundes (Recht, Politik, Verwaltung, 
gewisse Fachsprachen) hat sie allerdings – nach reiflicher Abwägung der Entscheidungen anderer 
(Wörterbücher, Verlage, Schule usw.) – Variantenpriorisierungen vorgenommen, um eine gewisse 
Einheitlichkeit im Erscheinungsbild der Texte zu wahren und um Auslegungsprobleme zu 
vermeiden, die durch eine schwankende Schreibung der Begriffe in Erlasstexten und Botschaften 
entstehen könnten. 

Wo der Leitfaden der Bundeskanzlei bei Varianten eine Auswahl trifft, entspricht sie oft nicht dem 
Sprachgebrauch, z. B. bei Weitem, seit Langem, binnen Kurzem: dies schreiben Presse und Literatur 
überwiegend klein, und so empfiehlt es auch Wahrig.  Der Leitfaden propagiert selbstständig, wäh-
rend sogar der Rat für deutsche Rechtschreibung in seinem Regelwerk ausschliesslich das übliche 
selbständig verwendet. 

4. Schulen haben u. a. die Aufgabe, Menschen die Kulturtechniken des Lesens und Schreibens bei-
zubringen und sie in ihrer sprachlichen Ausdrucksfähigkeit zu fördern. Dazu müssen sie Sprachnor-
men – auch Rechtschreibregeln – vermitteln sowie die Fähigkeit, damit sinnvoll umzugehen. Indem 
die Schule Sprach- und Schreibregeln vermittelt, wirkt sie notgedrungen ein Stück weit auf den 
Sprach- und Schreibgebrauch in der Gesellschaft ein. Den Vorwurf der Sprachlenkung kann man 
ihr deshalb aber nicht machen. 

Um versuchte „Sprachlenkung“ handelt es sich, wenn in den Lehrmitteln weiterhin wieder erlaubte 
Schreibweisen unterschlagen werden, wie dies im Schülerduden der Fall ist. 

5. Wie ausgeführt, hat der Rat für Rechtschreibung das zurzeit Mögliche erreicht. Es ist sehr wich-
tig, dass nun Ruhe und Konstanz einkehren. Das neue Regelwerk lässt der Rechtschreibung die 
nötige Freiheit, sich weiterzuentwickeln. Diese Entwicklungen wird der Rat beobachten und zu 
gegebener Zeit im Regelwerk berücksichtigen. 

„Das zurzeit Mögliche“ aus Sicht der Politik. Aus Sicht der Presse und der Literatur wie der ganzen 
Bevölkerung wäre sehr viel mehr möglich. Ruhe wird nicht einkehren, bevor nicht nur der „gröbste 



Unsinn“ und die „schlimmsten Fehler“ (der Ratsvorsitzende Zehetmair) sowie die „eklatantesten 
Missstände“ (KMK-Präsidentin Johanna Wanka) beseitigt sind, sondern auch der übrige grobe 
Unsinn, die weiteren schlimmen Fehler und die übrigen eklatanten Missstände. 

6. Die Schulen unterstehen zumeist kantonaler Hoheit. Auch da, wo schulische Bereiche in den 
Kompetenzbereich des Bundes fallen, hat der Bundesrat weder die Kompetenz noch den Willen, 
den Schulen in Fragen der Lehrmittel Vorschriften zu machen. 

Wo schulische Bereiche in den Kompetenzbereich des Bundes fallen, hat der Bundesrat keine 
Kompetenz?  

7. Wie ausgeführt, hält der Bundesrat die Einheitlichkeit der Rechtschreibung in dem Masse, in dem 
dies möglich ist, für erreicht. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre muss bezweifelt werden, 
ob es möglich ist, Konsens herzustellen darüber, was „sprachrichtige Rechtschreibung“ ist. Dieses 
Ideal mag Ansporn für sprachwissenschaftliche Forscherinnen und Forscher sein. Es wäre jedoch 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt und möglicherweise grundsätzlich verfehlt, wenn die politischen 
Behörden eine Konferenz einberufen würden, an der die „Einheitlichkeit und Sprachrichtigkeit der 
Rechtschreibung wiederhergestellt“ werden sollte. 

Einen Konsens darüber, was „sprachrichtige Rechtschreibung“ ist, gab es fast hundert Jahre lang 
während der herkömmlichen Rechtschreibung.  


